
Gemeinde Auerbach 
-Gemeinderat- 

Beschlussvorlage 
 

Nummer:        
Für die Sitzung des Gemeinderates am:  22.06.2026             Tagesordnungspunkt: 6.5 
 
Status:    öffentlich              nichtöffentlich 
 
Eingereicht durch:  Bürgermeisterin                                                      am:  09.06.2026 
 

Gegenstand der Beschlussvorlage 
 
Zahlung Betriebskosten an die Gemeinde Burkhardtsdorf 
für die Kindertageseinrichtung „Mühlbergzwerge“ 
Zeitraum 21.07.2025 bis 31.12.2025 
 
Aufgrund eines am 30.06.2025 eingetretenen Wasserschadens in der Kindertageseinrichtung 
„Gänseblümchen“, Tischelweg 10, 09392 Auerbach, in Trägerschaft der Gemeinde Auerbach, 
war eine reguläre Betreuung der dort angemeldeten Kinder nicht mehr möglich. 
 
Darin begründet wurden zur Aufrechterhaltung des Betreuungsangebots die Kinder ab dem 
21.07.2025 vorübergehend in der Kindertageseinrichtung „Mühlbergzwerge“, Ahnerweg 4, 
09235 Burkhardtsdorf, in Trägerschaft der Gemeinde Burkhardtsdorf untergebracht. 
 
Hierzu wurde mit Datum 15.07.2025 / 23.07.2025 ein Nutzungsvertrag zwischen den beiden 
Gemeinden geschlossen. In ihm sind u.a. in § 5 Abs. 2 die Kosten wie folgt geregelt: 
„Die durch die Ausweichunterbringung entstehenden sachbezogenen Mehrkosten (Strom, 
Wasser, Materialaufwand etc.) werden durch die Gemeinde Burkhardtsdorf dokumentiert 
und im Rahmen der Sachkosten bei der Betriebskostenabrechnung 2025 anteilig der 
Gemeinde Auerbach berechnet.“ 
 
Die Gemeinde Burkhardtsdorf hat die Sachkosten für das Jahr 2025 der Kindertages-
einrichtung „Mühlbergzwerge“ ermittelt und es ist avisiert, diese in der Sitzung des 
Gemeinderates Burkhardtsdorf am 29.06.2026 feststellen zu lassen. 
 
ermittelte Sachkosten 2025:   96.632,61 € 

Nutzfläche gesamt:      1.108,30 m² 

entspricht:         87,19 €/m² 

 
Nutzfläche der Gemeinde Auerbach: 233,00 m²   x   87,19 €/m² → 20.315,27 € 

anteilig pro Monat:    1.692,94 €/Monat 

 
Zeitraum der Unterbringung vom 21.07.2025 bis 31.12.2025 → 5 Monate und 10 Tage: 

5 Monate á 1.692,94 €   8.464,70 € 

10 Tage á 56,4313 €        564,31 € 

Summe:      9.029,01 € 

 



Vorbehaltlich des durch den Gemeinderat Burkhardtsdorf noch zu fassenden Beschlusses zur 
Feststellung der Betriebskosten in der Kindertageseinrichtung „Mühlbergzwerge“ für das Jahr 
2025, wird die Gemeinde Auerbach die Aufwendungen i.H.v. 9.029,01 € basierend auf § 5 
Abs. 2 des genannten Nutzungsvertrages erstatten. 
 

Die genannten Aufwendungen finden Berücksichtigung bei der Feststellung der Betriebs-
kosten 2025 für die Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“. Sie sind ergebnisrelevant im 
Produkt 36.51.01.00 / Sachkonto 445200 i.H.v. 433,09 € und im Produkt 11.13.05.14 / 
Sachkonto 445200 i.H.v. 8.595,91 € zu buchen. 
________________________________________________________________________ 

Finanzielle Auswirkungen: 

Investitionen: keine 

Folgekosten: keine 

doppische Auswirkung: keine 

steuerliche Auswirkung: keine 

________________________________________________________________________ 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach beschließt die Erstattung der Sachkosten Jahr 

2025 an die Gemeinde Burkhardtsdorf für die Kindertageseinrichtung „Mühlbergzwerge“ 
i.H.v. 9.029,01 € für den Zeitraum 21.07.2025 bis 31.12.2025. 

2. Die Aufwendungen sind entsprechend ihrer sachlichen Zuordnung im Haushaltsjahr 2025 
ergebniswirksam zu buchen und finden bei der Betriebskostenabrechnung für die 
Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“ des Jahres 2025 Berücksichtigung. 

3. Die Zahlung der Leistung erfolgt erst nach dem rechtskräftigen Beschluss der Gemeinde 
Burkhardtsdorf zur Feststellung der Betriebskosten Jahr 2025 gemäß § 14 Abs. 1 und 2 für 
die Kindertageseinrichtung „Mühlbergzwerge“. 

4. Der Gemeinderat der Gemeinde Auerbach stimmt im Zuge der vorläufigen 
Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO der 
Auszahlung zu. 

 

Beschlusstext: 
 
Im Falle keiner Änderung: „siehe Beschlussvorschlag“      
 

Der Beschlussvorschlag des Gemeinderates                   
Nummer:        ist damit: 
 

 unverändert angenommen   Abstimmungsergebnis 
 von 11 gesetzlichen Stimmen waren: 

 in veränderter Form  

angenommen     anwesend     Ja- Stimmen 

 

 abgelehnt     davon befangen     Nein- Stimmen 

 

     stimmberechtigt     Stimmenenthaltung 

 
Auerbach, den        
 
 
Prietzel 
Bürgermeisterin     Siegel  

 
 


